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Verbeamtete Lehrerin: Spirituelle Lebensberaterin 
ohne Nebentätigkeitsgenehmigung 

| Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin hat entschieden: Eine Lehrerin darf ohne 
Nebentätigkeitsgenehmigung nicht entgeltlich als spirituelle Lebensberaterin tätig sein. 
Eine Genehmigung für die Vergangenheit muss sie hierfür allerdings nachträglich nicht 
mehr beantragen. Sie hat ihrem Dienstherrn auch Auskunft über Art und Umfang ihrer 
schriftstellerischen Tätigkeiten zu geben. | 

Im vorliegenden Fall ist die Klägerin verbeamtete Lehrerin eines Berliner Gymnasiums. 
Gegen sie wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet wegen des Verdachts, dass sie 
ohne Nebentätigkeitsgenehmigung auf verschiedenen Internetplattformen, die unter 
anderem eine „seriöse und professionelle Zukunftsdeutung“ anbieten, entgeltlich 
spirituelle Beratungen offerierte. Die Senatsverwaltung forderte die Klägerin mit zwei 
Bescheiden auf, diese Beratertätigkeit einzustellen und für die Vergangenheit noch eine 
Genehmigung zu beantragen sowie Auskunft über Art und Umfang ihrer 
schriftstellerischen Tätigkeiten zu erteilen. 

Dies wollte die Klägerin nicht hinnehmen. Sie bestritt die ihr vorgeworfene 
Beratungstätigkeit. Allenfalls zeitweilig habe sie als Beraterin gewirkt, aktuell jedoch 
nicht mehr. Sie bestätigte, zwei Bücher publizieren zu wollen, was sie jedoch nicht als 
Nebentätigkeit ansah, sondern als eine bloße Tätigkeit im Rahmen allgemeiner 
Kommunikation „teilweise außerhalb des logischen Systems“. 

Die Weisungen seien im Wesentlichen nicht zu beanstanden, so das VG Berlin. Es gebe 
keine ernsthaften Zweifel daran, dass die Klägerin Beratungsleistungen im Internet 
gegen Entgelt auch heute noch erbringt. Eine solche Tätigkeit sei 
genehmigungspflichtig. Ohne eine Genehmigung dürfe der Dienstherr der Klägerin die 
Tätigkeit untersagen. Auch die Weisung, Art und Umfang ihrer schriftstellerischen 
Tätigkeiten offenzulegen, sei rechtmäßig. Schriftstellerische Tätigkeiten seien zwar nicht 
genehmigungs-, aber anzeigepflichtig, falls hierfür ein Entgelt oder geldwerter Vorteil 
geleistet werde. Vorliegend habe es für die Senatsverwaltung einen begründeten Anlass 
gegeben, die Anzeigepflicht dieser Tätigkeit zu prüfen. Lediglich die Weisung, für die 
Vergangenheit eine Genehmigung zu beantragen, sei rechtswidrig. 

Gegen das Urteil ist bereits Antrag auf Zulassung der Berufung zum 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg gestellt worden. 
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